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A. Kirchliclie Gesetze, Verordnung·en 
und Verfügungen 

Nr.1) Erntebittgottesdienste 

Evangelisches Konsistorium· 
A 30 706 - 16/63 

Greifswald, 
den 10. Juni 1963 

Um den Gemeinden zu helfen, die in der Agendei 
(Band II, S. 117) vorgesehenen Emtebittgnttesdienste 
wieder zu beleben, ha.t Superintendent Kurth-Ue1cker
münde auf Bitte der Kirchenleitung einen ausführ
lichen Vorschlag einer Ordnung solcher Erntebitt
gottesdieillste erarbeitet, die wir nachstiehend ver
'öffentlichen. Wir kommen hiermit einem Wunscli 
entgegen, der von verschiedenen Amtsbrüdern am 
die Kirchenleitung herangetragen worden ist und 
'hoffen, daß diese Vorschläge und Hinweise von 
den Gemeinden verwendet werden. 

D. Krummacher 

I. Warnm Erntebittgottesdienst? Nicht weil die 
Not uns ins Gebet ruft, sondern weil die 
4. Bitt.e des Vaterunser uns dazu anhält, um 
di.e Ernte zu bitten, und weil es zur Lebens
äußerung der Gemeinde gehört, daß. wir „ge
trost und mit aller Zuverskht Ilm bitten sollen 
wie die lieben Kinder ihren liehen Vater". 
Und schließlich: Dem Erntedankgottesdienst ent
spr.echen Erntebittgottesdienste für Saat und 
Wachstum, für gedeihliclie Witterun.g, Reife 
und Frucht, Ernte und Bergung der Ernte .. 
Solche besonderen Dank- und BHtgottesdienst·e 
schließen ja nicht aus, daß an jedem Sonntag 
für Gottes Gaben gedankt und im Fürbltten
gebet des täglichen Brotes gedaJCht wird. 

Ei:n Bittgott·esdienst wird ferner die Einsicht 
vertiefen, daß dem mens1chlichen Planen und 
Schaffen Grenzen gesetzt sind und daß wir 
ganz auf das Schöpf.erwirken Gottes angewiesen 
sind, der in seiner Gnade und Güte „Täglich 
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Brot gibt allen bösen Menschen" und der seine 
So.nne scheinen läßt ,über di1e Bösen und über 
die Guten . . . Ernten ist zuerst ·ein Beschenkt
werden, „ohne aU unser Verdienst und . Würdig
keit", und danach erst ein Einsammeln und 
Bergen und Verwerten, bei den d~e Kräfte des 
Mens·chen, der Technik, Wirtschaft und Wissen
schaft gefordert .werden'. 

Der Bittgottesdienst wird auch die Erk.enntnis 
wecken und fördern, daß alle Arbeit an Acker, 
Vieh und Pflanze ihren Sinn und Segen erst 
dann empfängt; wenn der Mensch si0e versteht 
als Dienst und Auftrag, wenn er sie tut als 
Haushalter Gottes im Wissen um .seine Ab
'hängigkeit und seine Verantwortun,g v;mr seinem 
Herrn„ Und es wird schließlich in dem Ernte
bittgottesdienst :und seiner Fürbitte d a s nicht 
fehlen dürfen, was wir heute Ukumenis·che 
Diakonie nennen. 

SoJ.che Erntebittgottesdienste werden am besten 
als Abendgottesdienste an einem Wochentage 
gehalten und sollten auch wiederholt werden .. 
Soll ·ein Sonntagsgottesdienst als Erntebittgottes
dienst gehalten werden, dann bleibt die in der 
Gemeinde übliche Gott.esdienstordnung .unver
ändert und wird lediglich durch die Gebete 
·erweitert. 

•• i 

II. Form des Erntebittgottesdienstes als besondere 
Gebetsstunde ~der Wochengottesdienst. 
Eingangslied 
Eingangswort. Psa.lmgebet (im Wechsel) 
Gloria patri 
Salutatio 
Kollektengebet 
Schriftlesung - Auslegung - (Predigt) 
Lied 
Fürbittengebet: 1. Beter <Lob des Schöpfers) 
Uedvers 

2. Beter <Beugung) 
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Liedvers 

Liedvers 

Liedvers 
Vaterunser 
Segen 

3. Beter (Fürbitte) 

4. Beter (Fürbitte) 

III. Ausführlicher Vorschlag (Ausgeführte Form des 
Erntebittgottesdienstes) zu II 

Lied: 
Eingangslied: EKG 229 Man lobt dich in der 
Stille. V. 1-3. 

füngangswort: 
Liturg·, Im Namen des Vaters und des Sohnes ... 
(Psalm 65 wird im Wechsel zwischen 'Liturg 
und Gemeinde, oder zwi.schen Chor und Ge
meinde, oder zwischen ' Konfirmandengruppen 
gebetet) 
L. Gott, man Iobet dich in der Stille zu Zion 

und dir bezahlt, man Gelübde. 
G. Du erhörest Gebet, darum kommt alles 

Fleisch zu dir. 
L. Unsere Missetat drückt uns hart, du wollest 

unsere Sünde vergeben. 
G. Wohl dem, den du erwählst und zu dir 

lässest, daß er wohne in deinen Höfen. Der 
hat reichen Trost von deinem Hause, dei
nem heiligen Tempel. 

L. Erhöre uns nach der wunderbaren Geredh
tigkeit, Gott, unser Heil. der du bist Zuver
sicht aller auf Erden und ferne am Meer, 

G. der die Berge fest setzt in seiner Kraft und 
gerüstet ist mit Macht, 

L. der du stillest das Brausen des Meeres, das 
.Brausen seiner Weilen und das Toben der 
Völker, 

G. daß sich .entsetzen, die an den Enden woh
nen, vm deinen Zeichen. Du machst froh
Hch, was da "\yebet, gegen Morgen und ge-
gen Abend. · 

L. Du sUJchst das Land heim und wässerst es 
und "machst es sehr reic'h. Gottes Brünnlein 
hat Wassers die Fülle. Du lässest ihr Ge
treide wohl geraten. Denn also bauest du 
das Land! 

G. Du tränkest seine Furchen und feuchtest 
sein Gepflügtes. Mit Regen machst du es 
weich und segnest sein Gewächs. 

L. Du krönest das Jahr mit deinem Gut, und 
deine Fußtapfen triefen von Fett. 

G. Di,e Weiden in der Wüste sind auch fett, 
daß sie triefen, llnd die Hügel sind umher 
lustig. 

1,. Die Anger sind voll Schafe, und die Auen 
stehen dick mit Korn, daß man jauchzet 
und singet. 

Gloria patri 

L. Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem 
I:Ieilig~n · Geist, 

G. wie es war im Anfang jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit · zu Ewigkeit. Amen. 

Salutatio 
L. Der Herr sei mit euch! 
G. Und mit deinem Geist! 

Kollektengebet 
L. Herr, Du hast u:ns verheißen, uns zu geben, 

was wir im Namen Deines Sohnes erbitten. 
Lehre uns recht beten und D1c'h mit allen 
Seligen und Vollendeten loben und preis·en 
dur.ch Ihn, uns0ern Herrn Jesus Christus ... 
(Spieker, 3. Aufl.. Sette 342) 

G. Amen. 

Schriftlesung (1) 3. Mose 26, 3-5 
„ Werdet ihr in meinen Satzung.en wandeln ·und 
meine Gebote hahen und tun, S•O will ich euc'h 
Regen geben zu seiner Zeit, und das Land 
soll sein Gewächs geben und di.e Bäume auf 
·dem Felde ihre Früchte bringen. Und di'e 
Dr.eschzeit soll reichen bis zur Weinernte, und 
die Weinernte soll reichen bis zur Saat. Und 
sollt Brots d1e Fülle haben urid sollt s1cher fo 
·eurem Lande wohnen." 

oder (2) foel 2, 23-26 
,Jhr Kinder Zions, freuet euch und seid fröh
Hch in dem Herrn, eurem Gott. der euch l,eh
rer zur Gerechtigkeit gibt und euch herabsendet 
Frühregen und Spätregen wie zuvor, daß die 
.Tennen voll Korn werden und die Keltern 
Uberfluß von Most und 01 haben sollen. Und 
ich will .euch die Jahre erstatten, welche die 
Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen, 
mein großes Heer, so ich unter euch schickte, 
gefressen haben. Daß ihr zu essen genug ha
ben sollt und den Namen des Herrn, emes 
Gottes preisen, der Wunder unter euch getan 
hat." 

oder (3) Nehemia 9, 6 
„Herr, du bisfs allein, du hast gemacht den 
Himmel und aller Himmel Himmel mit aHem 
ih1.1em Heer, die Erde und was darauf ist, die 
Meere und alles, was darinnen ist. Du machst 
alles lebendig, und das himmlische Meer betet 
dich an." 

oder (4) Matt'h. 5, 45 b 
„Gott läßt seine Sonne iaufgehen ,über d1e Bösen 
und über .die Guten (und läßt regnen übe·r Ge-
r.echte und Ungerechte.·' , 

oder (5) 1. Mose 8, 22 
„Solange die Erde steht, s.oll nicht aufhören 
Saat und Ernt•e, Frost ,und Hitze, So.n,imer und 
Winter, Tag und Nacht." 

Auslegung einer der Schriftstellen mit Hinführung 
.zum Gebetsdienst. 

Lied: EKG 377, 1 
Loht Gott in allen Landen. 

~. Beter (Lob des Schöpfers) 
Herr, unser .Herrscher, wie herrlich ist Dein 
Name in allen Landen! Du hast die Erde ge-
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schaffen und ihr Fruchtbarkeit und Nährkraft 
gegeben, daß Du Lob empfangest vom Prangen 
der Früchte, von der ,V1elfalt der Farben. von 
Blüten 1Und Blättern, die sich ausbreiten vor 
Deinem Licht. 
AUe Kreatur preist Deinen Namen mit tausend 
Lauten und unzähligen Stimmen. 
Du hast den Menschen geschaffen inmitten der 
Schöpfung. ihn zu beschenken mit der FüUe 
der Gaben, die Du ihm bereitet im Schoße der 
Erde und den Höhen des Himmels. Du hast 
ihn @m Haushalter gesetzt in Deinem Eigen
tum, daß er bebaue und bewahr·e, was Dru unter 
seine Hand gegeben hast. 
Saatkorn und Acker, Weide und Wald, Obst
baum und Garten, alles hast Du ihm vu Lehen 
gegeben, daß er s,ein Leben erhalte, sich nä'hre und 
k1eide. Rinder und Schafe und alles Getier, 
im Wasser die Fische und das Wild auf dem 
Felde: Du hast es ·erschaffon, dem .Menschen 
~u Nutz und zur Nahrung. 

Du hast ihm V erstand und Weisheit gegeben, 
cU.e Kräfte der Erde sich dienstbar zu machen, 
aber Du allein bist der Herr, Du allein bist 
allmächtig, Du tust Deine Hand auf und er
füllest alles, was lebt, mit Wohlgefallen, Du 
läßt Deine Sonne aufgehen über die Bösen und 
über die Guten, Du läßt regnen über Ger.echte 
und Ungerechte! 
Dir allein gebühret die Ehre! 
Amen. 

Lied: EKG 377, V. 2. 

2. Beter <Beugung) 
Heiliger Herre Gott, lieber himmlischer Vater! 
Von Dir kommt alle gut.e und vollkommene 
Gabe. Du hast uns Leben und Gesundheit ge
geben und uns bewahrt in Jahr·en der Gefahr 
und in Zeiten des Mangels und der Not. Wfr 
aber haben so wenig Vertrauen zu Dir und 
verzehren uns in Sorge und Angst. Wir wer
den bestürmt von Zweifel und K1einglaube. 
Wir laufen und rennen, hasten und jagen, als 
müßten wir die Welt erhalten, die täglich neu 
m.~s Deinen Händen geht, als könnten wir un
serm Leben, dessen Maß und Ziel Du bestimmt 
hast, noch eine Elle 'hinzu.setz,en. V ergib uns 
unsern Kleinmut und unsere Verzagtheit, un
se11e Torheit und unsern Unglauben! Wir be
kennen, daß wir Deine Gaben so oft ohne Dank 
·empfangen haben, daß wir acht1os UiilSere Nah
mng hinnehmen, ohne Dir die Ehpe zu geben, 
die Dir gebührt. Wir bekennen auch, daß wir 
unser,e Gaben und Kräfte ZUql Selbstruhm nut
zen und nicht zu Deil!lem Lob und zum w:ohl 
des Bruders. 

Und wenn Du uns strafst mit Schaden und 
Mangel, mit Kris.en und Katastrophen, mit Frost 
oder Dürre, dann wollen wir niic.ht wahr haben, 
daß Du ·es bist, der uns zürnt. und 'der Grun:d 
UJld Recht hat, uns zu zürnen und zu strafen. 
Wir haben uns nicht zur Buße leiten lassen! 

Wir bekennen auch. daß sich so viele von Dir 
abgewandt haben und Dich und Deine Gabern 
nicht erkennen wollen. auch ni.cht erkennen 
den Du gesandt hast, Jesus Christus! 
.Wir bitten Dich, Herr, behalte uns und allen 
<unsern Brüdern und unserm ganz,en Volk diese 
Sünde nicht, &andern vergib un~ um Deiner 
großen. Barmherzigkeit willen durch Jesus Chri
·stus, unsern Heiland. 
Herr, erbarme Dich über uns. Amen. 

Lied: EKG 377, V. 3. 

3. Beter (Fürbitte) 
Herr, unser Gott, der Du Deiner Schöpfung 
Ordrrung und Gesetz gegeben hast. wir kommen 
v0dr Dein Angesicht und rufen Dich an: Ziehe 
auch in dtesem Jahr Deine Hand ,rücht von 
uns ab und versa,ge uns Deine Hilfe und Gnade 
nicht. Laß auch in di·esem Sommer die Frucht 
des Feldes reifen und fülle unsre Hände mit 
den Früchten der Äcker und Gärje!Il. Bewahre 
die kommende Ernte vor bös·er Witterung und 
schütze unser Vieh vor der v·erheer.enden Seu
che. Segne alle Arbeit auf dem Acker und 
auf dem Hof, im Walde und auf dem Wasser, 
an der Mas·chine und am Herd, im Laboratorium 
und in der Fabrik. Laß uns erkennen, was 
wir nach Deinem Willen tun sollen, daß wir' s 
zur rechten Stunde tun, als die guten Haus
halter der Güter und Gaben, die Du uns an
vertraut hast. 
Wecke und förder·e in al1er Mens·chen Herz 
und Gewissen die Verantwortung, Deine Gaben 
recht zu gebrauchen, sie mit Dank zu empfan
gen und Deinen Namen darüber zu loben und 
.zu pr.eisen. 
Amen. 

Lied: EKG 377, V. 4. 

4. Beter (Fürbitte) 
Aller Augen warten auf Dich und Du gibst 
ihnen ihre Speise zu &einer Zeit! Herr, wir 
bitten Dich für die Ernte in aller W.elt, für 
die Völker, die Mangel haben, für die Brüder, 
die Not leiden. Du kennst sie alle, Greis·e 
und Kinder, die mit 'hungrigen Au,gen und har
rendem Herzen auf ei,ne Hilfe hoffen. S~ 
bitten wir Dich, gib Wasser den Wüste.n, 
Fruchtbarkeit den Steppen und Regen den Äk
kern der Erde.'. Und mache di.e Herzen bereit, 
die Deinen Reichtum .erfahren, daß si'e des 
notleidenden Bruders gedenken und iin der Op
fergabe Deine Barmherzigkeit kundmachen. 
Herr, uns.er Herrscher, wie herrlich ist Dein 
Name in allen Landen! Laß alle Lande er
kennen, daß die Erde Dein Ackerfeld ist, auf 
dem wir Menschen Dir entgegenrei:f.en, dem 
Tag D ·e i ne r Ernte entgegen, da Du sammeln 
und sichten willst, was Dir gehört. und ver
werfen wirst, was sich Dir versagt. Hilf uns 
Herr, daß wir in Geduld und Treue Dir 
Früchte bringen, die Früchte des Geistes, die 
Jesus Christus in uns gewirkt hat, und hilf 
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ferner Deinen Kindern, daß sie an Dein,em 
Tisch geeint werden zum Lob Deiner herr
lichen Gnade. 
Amen. 

Lied: EKG 377, V. 5. 
Vaterunser. 
Segen. 

IV. Weitere Gebete finden sich in: foh. Heber 
„Was wir beten sollen" EVA auf S. 42, 49, 
50; und H. Riede! „Herr, lehre uns beten" 
Claudius Verlag, 3. Auflage, S. 197, 199, 457. 

V. Als Lied bei anhaltendem Regen kommt EKG 
378 und als Lied bei Trockenheit EKG 379 
in Frage. 

Nr.2) Vero1·dnung über die zusätzliche Alters
versorgung der nichtbeamteten Mitarbei
ter der Evangelischen Kirche der Union 
und ihrer Gliedkirclten vom 7. August 
1962 

- ABI. EKD Bin. Ausg. S. 112 ..,... 

Auf Grund der Artikel 6 Absatz 2 d) und 15 Ab
satz 3 der Ordnung der Evangelis,chen Kirche der 
Union wird folgendes verordnet: 

§ 1 
(1) Mitarbeiter in kü,chlichen Dienststellen im Be
reich der Evangelischen Kirche der Union und ihrer 
Gliedkirchen:' die auf Grund der Arbeitsvertrags
ordnung für den kirchlichen Dienst und der kirch
lichen Vergütungs- und Lohnordnung 'hauptberuflich 
durchschnittlich mindestens 24 Stunden wöchentlich 
tätig sind, erhalten zu ihrer Rente aus der Sozial
versicherung eine zusätzliche Altersversorgung (Zu
satzversorgung) aus kirchlichen Mitteln nac'h Maß
gabe dieser Verordnung. Diie Zusatzversorgung wird 
bei dein Mitarbeitern· der Evangelischen Kirche der 
Union v'on dieser, bei den Mitarbeitern im Bereich 
der Gliedkirchen von ihrer Gliedkirche gewährt. 

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf 
männliche Mitarbeiter, die nach Vol1endung des 
55. Lebensjahres, und auf weiblich!! Mitarbeiter, die 
nach Vollendung des 50. Lebensjahres im kirch
lichen Dienst eingestellt werden, ,es sei denn, daß 
im Anstellungsvertrag etwas anderes vereinbart ist. 

(3) Die für die Zusatzversorgung .erforderlichen 
Mittel werden ohne Beitragsleistung der Mitarbeiter 
nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts bereit
gestellt. 

(4) Die Zusatzversorgung ist eine freiwillige Zuwen
dung, die keinen Rechtsanspruch begründet. Sie 
kann durch den Rat nach Maßgabe der jeweiligen 
Finanzlage erhöht, gekürzt oder 2leitwe.ise ausg1esetzt 
we.rden. 

§ 2 
lm Dienst- oder Arbeitsvertrag i,st festzulegen, daß 
der Mitarbeiter hauptberufhcher Mitarbeiter im Sin-

ne die&er Verordnung ist. Uegt. ein Vertrag bereits 
vor, so ist hi-erüber eine Zusatzv·ereinbarung abzu
schließen, die der kirchenaufsichfüchen Genehmi
gung bedarf. 

§ 3 
Die Zusatzver,sorgung wird gewährt. wenn der Mit
arbeiter nach mindestens 2lehnjähriger hauptberuf
licher Beschäftigung i:m evan,gdischen Kiwhendienst 
als männlicher MitarbeHer das 65. Lebensjahr, als 
weibltcher Mitarbeiter das 60. Lebensjahr, vollendet 
hat und aus dem hauptberuflichen kirchlichen Dienst 
au.sscheidet. 

§ 4 
(1) Die Zusatzversmgung wird ferner gewährt. wt:nn 
der Mitarbeiter infolge eines DienstunfaUes arbeits~ 
unfähig wird und aus diesem Grunde aus dem 
kirchlichen Dienst ausscheidet. Da,s gleiche gilt, 
wenn der Mitarbeiter infolg,e eines Dienstunfalles 
stirbt. Di·e Gewährung der Zusatz.v.ersorgung kann 
versagt werden, wenn ·der Mitarbeiter den Dienst
unfall vmsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit 
verursacht hat. 

(2) Zusatzversorgung kann auch gewährt werden, 
wenn der Mitarbeiter aus anderen Gründen arbeits
unfähig wird und deshalb aus dem kirchlichen 
bienst au,ss,cheidet. Das gleiche gilt. wenn der Mit
arbeiter stirbt. 

(3) Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser Verordnung 
ist in der Regel als geg,eben a'Ilzusehen, wenn und 
solange der Mitarbeiter efoc Vollrente aus Mitteln 
der Sozialverskherung erhält. 

§ 5 
(1) Mitarbeiter, die aus dem Dienst der Evange
lischen ; Kirche der Union und i'hrer Gliedkiwhen 
v;or Eneichung der Altersgrenze ausscheiden, ver
lieren ihre Anwartschaft auf Zusatzversorgung. 

(2) Sie behalten ihre Anwartschaft. wenn das Aus
scheiden aus Gründen erfolgt, die sie nicht zu ver
treten haben. Treten diese Mita•rbeiter erneut in 
den kirchlichen Dienst. so geht :füre Anwartschaft 
auf das neue Dienst- oder Arbeitsverhältnis über. 
§ 1 Absatz 2 findet insoweit keine Anwendung. 

§ 6 
Die Zusatzversorgung endet mit dem Ablauf des 
Monats, in dem der Empfänger stirbt. 

§ 7 

Die Zusatzversorgung entfällt für diejeni,gen, die 
a) aJUs der Evangelischen Kirche austreten oder 
b) durch ,schuldh11ftes Verhalten das Ansehen der 

Kirche schädigen, wenn . die Kirchenkanzlei, für 
den Bereich der Gliedkirchen das zuständige Kon
sistorium, nach ihr.er Anhörung diesen Tatbe
stand feststellt. Gegen diese Feststellung kann 
binnen eines Monats naich ihrer Mitteilung der 
Schlichtungsausschuß gemäß § 20 der Arbeits
vertragsordnung für den kirchlichen Dienst am
gerufen werden. · 
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§ 8 
(1) Die Kir,chenkanzlei der, Evangelischen Kirche 
der Union, für den Bereich der Gliedkirchen das 
zuständige K.ornsistorium, hat die Zahlung der Zu
satzv,ersorgung für die Dauer des Ruhens der kirch
lichen Rechte auszusetren. 

(2) Die Zahlung der Zusatzversorgung kann ausge-
setzt werden, solange -
a) dem Empfänger die Rente a1Us der Sozialver

sicherung ent:wgen ist oder' 
b) der Empfänger eine Freiheits,strafe verbüßt oder 
c) der Empfänger eine von ihm geforderte Lebens-

bes,cheinigung oder einen Nachweis darüber, daß 
die Voraussetzungen für die Gewährung der Zlll
satzverso,rgung gegeben sind, nicht vodegt. 

(3) Für den Monat, in dem _dais für das Aussetzei-. 
der Zusatzversorgung maß1gebende Ereignis eintritt; 
wird die Zusatzversorgung voll gezahlt. Das gleiche 
gilt für den Monat, in dem der Grund für das Aus
setzen wegfällt. 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe b) kann 
die Zusatzversmgung an Angehörige des Empfängers 
gewährt werden. 

'(5) Die Zahlung der Zusatzvers0,rgun,g wird insoweit 
ausgesetzt, als sie zu einer Kürzung volll Leistun,gen 
aus einer anderen öHentlichen Kasse fühl'en würde. 

§ 9 
'Die Zusatzvernorgung besteht aus: 
a) Zusatzruhegeld 
b) Zusatzwitwengeld 
c) Zusatzwaisengeld. 

§ 10 

(1) Die Zusatzversorgung wird nach der kirchlichen 
Dienstzeit und der letzten zusatzn1hegeldfähigen Ver
'gütung (Lohn) berechnet. Scheidet der Mitarbeiter 
nach Erreichung der Altersgrenze (§ 3) aus, so ist 
für die Berechnung der Zusatzverso.rgung die bei 
der Erreichung der Altersgrenze gezahlte Vergütung 
(Lohn) maßgeblich, soforn sich seine Bezüge nicht 
noch nachträglich erhöhen. 

(2) Als kirchliche Dienstzeit rechnet die Zeit, wäh
rend welcher der Mitarbeiter ununterbrochen haupt
beruflich im kirchlichen Dienst gestanden hat. § 5 
Absatz 2 bleibt unberührt. Die Zeit des Wehr
und Kriegsdienstes, einer Dienstv,erpfHchtung sowie 
die Zeit der Kriegsgefangenschaft rechnet als kirch
Hche Dienstzeit, soweit diese Zeiten vom kirchlichen 
Dienst umschlossen sind und die Beschäftigung nach 
dem W,ehr· und Kriegsdienst, der Dienstv-erpflich
'tung oder Kriegsgefangenschaft unv,erzüglich wieder 
aufgenommen oder die W1edereinst-ellung unverzüg
lich beantragt worden ist. 

§ 11 

Zusatzruhegeldfähige V ergüturng (Lo1hn) sind: 
a) die Grundvergütung, 
b) der Ortszuschlag, 
c) für Berlin der örtliche Sonderzuschlag, 

d) dfo sonstigen Bezüge, die im Dienst oder Ar
beitsvertrag als ,zusatzruhegeldfähig bezeichnet 
worden sind. 

Zu a) bis d in der Höhe, in der sie diem Mitar
beiter laut Dienst- oder Arbeitsvertrag . nach Maß.. 
gabe der kirchlichen Arbeitsv·ertragsordmmg und der 
kir-chlichen Vergütungs- oder Lo'hnordnung zugestan
den haben. 

§ 12 
Das Zusatzruhegeld beträgt für jedes begonnene 
Dienstjahr 0,5 vom Hundert bis zum vollendeten 
zehnten Dienstjahre, vom begonnenen -elften Dienst
jahre jährlich 1 vom Hundert bis zum Höchstbe
trage von 15 vom Hundert der letzten zusatzruhe
geldfähigen Bezüge. 

§ 13 
(1) Das Zusatzwitwengeld wird mit dem Wegfall 
der nach dem Tod des Mitarbeit-ers noch zu zah
lenden Vergütung (Lohn) gewährt. 

(2) Hat der Mitarbeiter zum Zeitpunkt seines Todes 
bereits Zusatzruhegeld bezogen, so' erhält seine Wit
we das Zusatzruhegeld noch für ein Vierteljahr. 
In diesem Falle wird das Zusatzwitwengdd mit dem 
Ablauf dieses Vierteljahues gezahlt. 

(3) Zusatzwitwengeld wird nicht gezahlt, wenn 
a) die Ehe beim Ableben des Mitarbeiters nicht 

läng,er als drei Monate bestand und der Tod 
nicht durch Unfall -eingetreten ist, 

b) die Ehe nach Vollendung des 65. Lebensjahres 
des Mitarbeiters geschlosisen wurde. 

(4) Hat der Ehemann einer verstorbenen Mitarbeite
rin gegen diese einen Rechtsanspruch auf Unter
halt gehabt, so kann dem Ehemann ein Zusatz
witwergeld nach Maßgahe der Absätze 1 bis 3 und 
des § 14 gewährt werden. 

§ 14 

(1) Das Zusatzwitwengeld beträgt 60 vom Hundert 
des Zusatzruhegeldes, das der verstorbene Ehemann 
empfing -oder empfangen 'hätte, wenn er am To
destag Zusatzversorgung erhalten 'hätte. 

(2) Die Zahlung des Zusatzwitwengeldes endet mit 
Ablauf des Monats, in dem die Witwe 'heiratet. 

§ 15 
(1) Die Za'hlurtg des Zusatzwaisengeldes beginnt mit 
dem Wiegfall der nach dem Tode des Mitarbeiters 
noich zu zahlenden Vergütung. Hat der Mitarbeiter 
bereits Zusatzru'hegelcl erhalten, so wird das Zusatz
waisengeld mit dem Wegfall des Zusatzruhegeldes 
gezahlt. W,erden zusaizwaisengddb,erechtigte Kinder 
erst nach dem Tode des Mitarbeiters g-eboren, so 
wird Zusatzwaisengeld nach Ablauf dieser Fristen 
oder mit dem ersten Tag des Monats gezahlt, in 
dem das Kind geboren ist. 

(2) Zusatzwaisengeld erhalten at\ch dk Stiefkinder 
oder elternlosen Enkel, soweit diese Kinder nach 
der kirchlichen Vergütungs- und Loihnordnun,g kin
clerzus.chlagsherechtigt sind. 



66 Amtsblatt Heft 6/1963 

§ 16 

(1) Das Zusatzwaisengeld beträgt für Halbwaisen j·e 
ein Fünftel, für Vollwaisen je ein Drittel des Zu
satzruhegeldess, das der Zusatzruhegeldempfänger er- · 
halten hat oder erhclten hätte, wenn er am T:o1des
tage Zusatzruhegelä bekommen hätte. Wird eine 
Halbwaise später Vollwaise, so wird das höher,e 
Zusatzwaisengeld mit dem 1. Tag des Monats ge
zahlt, in dem das für den Erhalt des höher,en 
Zusatzwaisengeldes maßgebliche Ereignis einget~eten 
ist. 

(2) Uneheliche Kinder ,eines Zusatzversorgungsemrp- .· . 
fängers werden nach dem Tod der Mutter wie :VoU:." 
waisen behandelt, sofern ein Unterhalt von dem 
Kindesvater nicht zu erlangen ist. 

§ 17 

Die Zahlung v,on Zusatzwaisengeld endet mi.t Ablauf 
des Monats, in dem die· Waise das 18. Lebensjahr 
vollendet. 

§ 18 
(1) Die Zusalzversorgung darf :msammen mit der 
Sozialv.ersicherungsrente und etwaigen anderen Ver
sorgungsbezügen &us kirchlichen oder sonstigen öf
fentlichen Mitteln 60o;o der Vergütung (Lohn), die 
der Berechnung der zusätzlichen Altersv.ersorgung 
zugrunde liegen, nicht übersteigen. Rent.en- oder 
v,ersorgungshezüge bleiben hierbei insoweit außer 
Ansatz, als sie aus freiwilligen Beiträgen des Emp
pfängers, seines Ehegatten oder eines Elternteiles 
herrühren. 

(2) Bezieht der Empfänger der Zusatzversorgung ein 
Einkommen oder Stipendium, das monatlich 30o;o 
der Vergütung (Lohn) übersteigt, die der Ber,edmung 
der Zusatzversorgung zugrunde liegen, so ruht die 
Zahlung der Zusatzversorgung um den übersteigen
den Betrag. 

(3) Anderweitige Versorgungsbezüge auf Grund von 
Beitragsleistungen kirchHcher D1enststellen werden 
auf die Leistungen nach dies.er Verordnung ange
rechnet. 

(4) Die Leistungen nach den §§ 14 bis 17 <lüden 
zusammen das Zusatzruhegeld nicht übersteigen, das 
der Mitarbeiter erhalten hat oder erhalten hätte, 
wenn ·er am Todestag Zusatzversorgung empfangen 
hätte. Soweit die HinterbHebenenbezüge diesen Be
trag übersteigen, werden sie anteilig um den über
steigenden l3etrag gekürzt. 

§ 19 
(1) Zusatzv.ersorgung wird nur auf Antrag gewährt. 
Die Leistung beginnt mit dem Ersten des Monats, in 
dem die Voraussetzung für die Zahlung der Zu
satzv.ersorgung eingetreten ist, im Fall verspätet.er 
Antragstellung jed<>ch nicht für einen länger als 
drei M<>nate zurückliegenden Zeitraum. 

(2) Ober Gewährung, Aussetzung oder EntfaUen von 
Zusatzv.ersorgungsleistungen erteilt die Kirchenkanz
lei der Evangelischen Kirche der Union, für den 
Bereich der Gliedkirchen das zuständige Konsisto
rium, einen Bescheid. 

§ 20 
'Der Zusatzversorgungsempfänger ist gehalten, · un
aufgefordert jede Veränderung in seinen Verhält
nissen, die die Zahlung nach Grund oder Höhe 
berü'hrein kann, der zahlenden Stelle sofort schrift
lich mitzuteilen. 

.§ 21 

Steht einem Zusatzversorgungsempfänger oder seinen 
Hinterbliebenen aus einem Ereignis, das den Ein
tritt der Zusa1.zversmgung zur Rolge 'hatte, ein Scha
denersatzanspruch gegen Dritte zu, so kann die Kir
chen'kanzlei der Evangelischen Kirche der Union 
und für den Bereich der Gliedlkirchen das zustän
dige Kons.istmium die Abtretung dieses Anspruches 
bis zur Höhe der zu gewährenden Leistungen ver
langen. Der Obergang des Ansp•mchs kann nicht 
zum Nachteil des Zusa1.zversorgungsempfängeI's oder 
seiner Hinterbliebenen geltend gemacht werden. Ver
weigern der Zusatzversorgungsempfänger oder seine 
Hinterbliebenen dte Abtretung oder die Beibringung 
der erforderlichen Unterlagen, so wird Zusatzversor
gung nicht gezahlt. 

§ 22 
Die Zusatzversorgungsleistungen werden monatlich 
gezahlt. 

§ 23 
Wird eine Zusatzversorgung nach dieser V ewrdnung 
gewährt, entfälli eine kir·chliche Dankrente. Sofern 
sich bei der Anwendung dieser Verordnung beson
dere Härien ergeben, kann die Kirchenkanzlei der 
Evangelischen Kirche der Union oder für den Be
reich der Gliedkirchen das zusfändig,e Ifonsisto.rium 
einen angemessenen Ausgleich gewähren. 

§ 24 
(1) Die Zusatzversorgung' wird in der Währung des 
Wohnsitzes gezahlt, den der Empfäng.er während 
der seine Zusatzversorgung begri.i:ndenden Tätigkeit 
gehabt hat.· 

(2) Die Zahlung wird ausgesetzt, solange der Zu
satzversmgungsempfänger seinen Wohnsitz in ein 
anderes Währungsgebiet verlegt hat. · 

(3) Ober Ausnahmen von dieser Regelung entschei
det die Kirchenkanzlei der Evangelis.chen Kirche 
der Union und für den Berekh der Gliedkirchen 
das zuständige Konsistorium. 

§ 25 
Kirchliche Werke, Anstalten und Einridhtungen kön
nen in die zusätzliche Altersversorgung nach dieser 
Verordnung einbezogen werden. Ve11einbarung·en 
'hierüber, insbesondere über die Aufhrinsung der 
finanziellen Mittel, sind mit den j,eweils zuständigen 
Kirchenleitungen zu treHen. 

§ 26 
Darüber, ob und inwieweit Mitarbeif.er, die vor 
dem Inkrafttreten dieser V emrdnung aus dem kirch
Hchen D.ienst ausgeschieden sind, sowie deren Wit
wen und W,aisen eine zusätzlkhe Altersversorgung . 
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nach Maßgabe dieser Vemrdnung erhalten, ent
scheiden die · Kirchenkanz1ei der Evangelischen Kir
che der Union und für den Her.eich der Glie.dkir
chen die zuständ.igen Konsistorien. 

§ 27 
(1) Zur Ausführung dieser V emrdrrung erforderliche 
Rechtsvorschriften ·erläßt der Rat der Evangelisdhen 
Kir.ehe der Union. 

(2) Die zur Durchführung notwendigen Verwaltungs
vornchriften erlassen die Kirchenkanzlei und die 
K<onsistorien jeweils für ihr·en Bereich. 

(3) Der Evang.elis·chen Kirche in Berlin-Brandenburg 
bleibt es überlassen, für ihr.en Bereich von den §§ 1 
Absatz 4, 12 und 18 abweichende Bestimmungen zu 
treff.en. Der Evangelischen Kirche in Berlin-Bran
denburg bleibt es auch überlass·en z:u bestimmen, 
daß Mitarbeiter, deren Tätigkeit nicht gemäß § 1 
Absatz 1 Satz 1 vergütet wird, eine Zusatzversor
gung erhalten. 

(4) Für die nichtbeamteten Mitarbeiter der Evange
lischen Kirche der Union sind die in der Evange
lischen Küche in Berlin-Brandenburg gdtenden .Be
stimmungen über den Rechtsanspruch auf die Zu
satzversorgung und ihr·e Höhe entspmchend anzu
wenden. 
Die Kir·chenkanzlei wird ermächtigt, etwaige künf
tige Andemngen der berlin-brandenburgiechen Re
gelung ganz oder teilweis.e auch für die Zusatzver
sorgung der nichtbeamteten Mitarbeiter der Evange
lischen Kirche der Union zu übernehmen. 

§ 28 
(1) Die Verordnung tritt für die Evangelis.che Kir
che der Union am 1. Oktober 1962 in Kraft. 

(2) Für die einzelnen Gliedkirchen wird sie von 
dem Rat in Kraft gesetzt, nachdem · di·ese j.ewt;ils 
zugestimmt haben. 

Berlin, den 7. August 1962 

Der Rat 
der Evangelischen Kirche der UnLon 

gez. D. J ä nick .e 

Nr. 3) Zusätzliche Altersversorgung 

Evangelisches Konsistorium 
B 21 704 - 11/63 

' Gr.eifswald, 
den 17. Mai 1963 

Die vorstehend veröffontlichte Verordnung über die 
zusätzliche Altersversorgung der nichtbeamteten Mit
arbeiter der Evangelischen Kirche der Union und 
ihrer Gliedkirchen vom 7. 8. 1962 is.t g.emäß Be
schluß des Rates der Evang.elischen Kirche der 
Union v.om 6. 11. / 4. 12. 1962 für unser Kirchen
gebiet mit Wirkung vom 1. 1. 1963 (ABl. EKD ,_. 
Berliner Ausgabe - Nr. 2/1963 S. 22 Nr. 11) in 
Kraft gesetzt worden. 

Zur Durchführung wird gemäß § 27 Abs. 2 der 
Verordnung noch folgendes bestimmt: 

1. Zu § 1 Abs. 1: Dioe Vemrdnung findet Anwen
dung auf alle Mitarbeiter, die hauptberuflich 
durchschnittlich mindestens 24 Stunden wö
chentlich im kirdhlichen Dienst tätig sind und 
mach der kirchlic'hen Vergütungsordnung ent
schädigt werden. Katecheten und KirChenmusi
ker gelten mit mindestens 10 Wochenstunden 
Unterricht hzw. kirchenmusikalischem Dienst als 
hauptberufliche Mitarbeiter im Sinne dieser Ver
ordnung. Auf Kirchensteuererheber, der.en Ver
gütung entsprechend der Verfügung vom 16. 5. 
1962 - B 21 702 - 12/62 - g·er.egelt worden 
ist, ist die Verordnung anwendbar, wenn die 
&onstig·en Voraussetzungen vorliegen. Mit allen 
anderen Mitarbeitern, di·e nicht nach der V er
gütungsordnung vergütet werden, kann nur dann 
·eine zusätzliche Altersv.ersorgung ver.einbart wer
den, wenn die im Dienstvertrag vereinbarte V er
gütung nicht die vergleichbaren Sätze ooch der 
Vergütungsordnung übersteigt. In jedem Ein
zelfall ist, b e v o r dies mit dem Mitarbeiter 
vereinbart wird, die Zustimmung des Evange
lischen Konsistoriums einz,uholen. 

2. Zu § 1 Abs. 2: Männliche Mitarbeiter, die erst 
mach Vollendung 'des 55. Lebensj~hres, und 
weibHche MitarbeHerinnen, die erst nach V oll
.endung des 50. Lebensjahr·es' in den kirchlichen 
Dienst treten, fallen grundsätzltch nicht unt·er 
diese Verordnung. Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung des Evangelischen Konsistoriums, 
die vo r Abschluß einer entsprechenden Ver
·einharung unter eingehender Darlegung der 
Gründe einzuholen ist. 

3. Zu § 2: Zu jedem bereits lauf.enden Dienstver
trag eines hauptberuflichen Mitarbeiters (s. Zif
fer 1) ist ·eine Nachtragsver·einbarunng abzu
schließen, die (3-fach) zusammen mit dem zu
stimmenden Beschluß des Gemeindekirchenrats, 
Kreiskirchenrats usw. zur Genehmigung dem 
Evangelischen Konsistorium vorzulegen ist. Als 
Muster der Nachtragsvereinbarung .wird emp
fohlen: 

N achtr agsv.er.einbarung 
Zum Dienstvertrag vom . 
zwischen ... · 

und Herrn/Frau/Fräulein 

§ 1 
Es wird vereinbart, daß . . . . . . . . . . . . . . . haupt
beruflicher Mitarbeiter im Sinne der V erord
nung über die zusätzliche Ahersversorgung der 
nichtbeamteten Mitarbeiter der Evangelischen 
Kirche der Union und ihrer Gliedkirchen vom 
7. 8. 1962 ist. 

§ 2 
Diese Vereinbarung wird erst mit Erteilung der 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam. 
. ......... , 1963 Anstellende Dienststelle 

Gemefndekif.chenrat (usw.) 
(LS) Vorsitzender 

Ahester 
Mitarbeiter Altester 
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4. Für neueinzusteHenJ1e hauptberufliche Mitarbei
ter, bei denen. die Voraussetzungen der Ver
ordnung vorhegen, ist sogleich im Dienstvertrag 
festzulegen, daß der Betreffende Mitarbeiter im 
Sinne der Verordnung ist. 

5. Zu § 5 Abs. 2: Mitarbeiter, die aus dem kirch
Hchen Dienst ausscheiden aus Gründen, die 
sie nicht zu vertreten 'haben (z. B. Stellenein
sparung) behalten ihre Anwartschaft auf zu
sätzliche Altersversorgung. Das Evangelische 

· Konsistorium fertigt 'hierüber ein·e Bes,cheinigung 
aus, die dem MitarbeHer auszuhändigen ist. 
Deshalb ist das Evangdische Konsistorium von 
der beabsichtigten Lösung eines Arbeitsrechts
v·erhältnisses aus diesen Gründen rechtZJeitig 
v01~her zu unterrichten. 

6. Zu § 8 Abs. 1: Dem Ruhen der kir.chlichen 
Rechte entsp;icht für unser Kil'chengebiet der 
Entzug der kirchlichen Rechte gemäß Artikel 2 
des KfochengesetZJes 0ur Erhaltung kirchlicher 
Ordnung v:om 10. 2. 1956. 

7. Zu § 10: Bei Kirchensteuererhebern, die neben 
·einer Grundvergütung eine Provision erhalten, 
wird der Berechnung der zusätzlichen Altersver
sorgung der Monatsdurchschnitt der in den 
letzten 3 Jahren gezahhen lo'hnsteuerpflichtigen 
Vergütung zu Grunde gelegt. 

8. Zu § 11 Buchst. d): Als sonstige zusatzruhe
geldfähige Diensthezüge gelten auch etwaige bei 
de11 Einführung der neuen Vergütungsordnung 
gewährte Ausgleichszulagen, soweit diese nicht 
gegen Di,enstalterszulagen usw. aufaurechnen 
sin& Im Dienstvertrag (Zusatzvereinbarung 
s. o.) ist dies besonders zu vermerken. 

9. Zu § 26: Mitarbeiter, die bereits vor Inkraft
treten der Vergütungsordnung vom 2. 2. 1960 
aus dem kirchlichen Dienst aus Altersgründen 
oder wegen Invalidität ausgeschieden sind und 
bei denen die sonstig,en Vorauss.etzungen zur 
Gewährung einer zusätzlichen Altersversorgung 
vorliegen, erhalten zusätzliche Altersversorgung 
gemäß dieser Verordnung entsprechend der sei
ner Zeit gezahlten Vergütung. Daneben entfällt 
die Zahlung ·einer Danhente. 

10. Die zusätzliche Altersversorgung wird vom Evan
gelischen Konsistorium gezahlt, dem rechtzeitig, 
mindestens ein Monat vor dem Ausscheiden, 
·ein entsprechender Antrag des Mitarbeiters ein
zur.eichen ist. Frühere Mitarbeiter "(Ziffer 9) 
sollen den Antrag umgehend beim Evangelischen 
Konsistorium einreichen. Die J,efzte Dienststelle 
wird gebeten, die betreffenden Mitarbeiter hier
von zu unterrichten. Soweit Dankrente bereits 
gezahlt wird, sind die Dienststellen hiervon be
nachrichtigt worden. 

R Hinweise auf staatl. Gesetze 
und Verordnungen. 

Nr. 4) Beschäftigung von Invalidenrentnern 

Evangelisches Konsistorium 
B 12 008 - 8/63 

Greifswald, 
den 9. Mai 1963 

Gemäß § 66 Abs. l c der Verordnung über die So
zialversichenmg der Arbeite.rund Ange~t ~llten (SVO) 
vo.m 21. 12. 1961 (GBI. DDR II S. 533) sind pie 
Betriebe verpflichtet, der zuständigen Geschäftsstelle 
der Sozialversicherung die Arheitsaufnahme eines 
Invalidenrentners sofort zu melden. Nach Abs. 2 
a. a. 0. haften die Betriebe für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung dieser Meldepflicht entstehen. Die 
Kirchengemeindeh werden auf die Einhaltung dieser 
Bestimmung besonders hingewiesen. 

Im Auftrage 
Dr. Ka ys er 

C. Personalnaduiditen 

In den Ruhestand versetzt 
K,onsistorialrat a. D. Superintendent Ernst K r ach t 
in. Bergen mit Wirkung vom 1. 6. 1963. 

Pfarrer Prof. Willy V q 1 g er, Katzow, Kirchenkr.eis 
Wolgast, ~it Wirkung vom 1. Juni 1963. 

Dem Konsistorialrat Dr. jur. Hans-Joachim Web er 
wurde durch Beschluß der Kir-c'henl.eitung vom 30. 
5. 1963 die Amtsbezeichnung 0 b er k o n s ist o -
r i a l rat beigelegt. 

D. Freie Stellen 
Die Pfarrstelle Hohendorf über ·Wolgast, Kirchen
kreis Wolgast, ist dmch Todesfall frei geworden 
und ·wieder zu bes-etzen. Eine Kirche, eine Kapelle, 
etwa 2000 Gemeindeglieder, Pfarrdienstwohnung mit 
Garten vorhanden. Hohendorf ist Bahnstation an 
der Strecke Züssow- Wolgast; gute Omnibusv,erhin
dungen nach Wolgast und Lassan; 10-Klasisenschule 
am Ort, Erweiterte Oberschuie in Wolgast durch 
tägliches Fahren erreichbar. 
Bewerbungen sind zu richten an den Gemeindekir
·chenrat Hohendorf über Wolgast durch das Evange
lische Konsistorium in Gr,eifswald, Bahnhofstraße 
35/36. 

E. Weitere Hinweise 

F. Mitteilungen für den kirdilirhen Dienst 

Nr. 5) Buchbesprechung 
D ä h n h a r d t, Albert (Hrsg.), Theologisches Jahr
buch. St.. Benno-V erlag Leipzig 1963. 546 S. 
Zum zweiten Male dürfen wir das Theoiogische 
Jahrbuch der röm.-kath. Kirche hier anzeigen und 
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besprechen, und wir tun das mit großer Freude und 
dem Wunsche, daß manche der Amtsbrüder dieses 
unterrichtende Buch in die Hand nehmen mfü::ihten! 
Ein sehr großer Teil der 30 Aufsätze - .zum grö
ßeren Teil Nachdrucke aus kath.-theol. Zeitschrif
ten, daneben 5 Ori~inalabdmcke - spricht auch 
evangelische Thoo1ogen unmittelbar an. Natürlich 
ist das besonders der Fall bei deT Untersu,chung 
von W. Seibel über '„die zwei Gestalten des Pro
testantismus" (diesmal übrigens der einzige Aufsatz, 
der sich ausdrücklich mit den Kirchen der Refor
mation befaßt). Wir können. rnrr raten, das · hier 
Gesagte sehr eingehend zu dmchdenkien - auch 
wen~ wir nicht anders als mit „protestantisqhen 
Ohren" hören können, dte Reformation müsse wei
tergehen, „bis sie in der Gem'einschaft der einen 
heiligen Kirche ihr Ziel gefunden" 'habe. 

Natürlich nehmen unter den einzelnen Arbeiten 
·einen besonder·en Raum diejenig0en ein, die über 
das Konzil und eines seiner Hauptprobleme, 'die 
Aufwertung des Bischofsamtes handeln. Es ist sehr 
lesenswert, wie hier z. B. Karl Rahner versucht 
(„Uber das jus divinum des Episkopats"), auf dem 
Umweg über eine Abl.eitung des Bis.chofskollegiums 
von der Gemeinschaft der Apostoel das \Einzel
bischofsamt in seiner Vollmacht darzustellen und 
zu,gleich den Primat des Papstes in &einer nachvati
kanfs.chen Gestalt in diese Gemeinwhaft einzuord
nen, sie beide an ·einander zu binden, um einey 
Ausgewogenheit zu erroeichen. Beneidenswert ist 
dfos.e Aufgabe nicht, und befdedigend wirkt sie auf 
den ev. Leser mit ih1~em Hypothesengebäude offen
gestanden leider auch nicht, weil hier doch wohl 
Tatbestände langer historischer Entwicklung nach
trägltch begründet und in Uberninstimmung gebracht 
werden sollen. Wie wird diese Diskussion nun 
unter einem neuen Papst wohl weitergehen? 

D:ie Weiträumigkeit der Themenauswahl zeigt sich 
darin, daß diesem Aufsatz die Arbeit von Bischof 
Spülheck folgt über „Religiös.er Glaube und natur
wis.senschaftliche Vorents(:heidung". Gerade für 
sieine, des naturwissenschaftlich Hochgebildeten, Aus
führungen sind wir dankbar, weil sie darauf hin
weisen, wieviele der scheinbar „wissenschaftlichen" 

. Stellungnahmen in Wirklichkeit Vorentscheidungen 
jenseits der eigentlichen „exakten" Wissenschaft 
sind, sodaß es auch einem Chris·ten al.s Wissen
schaftler unverwehrt ist, seine Arbeit im Glauben 
zu tun. 

Aus der Reihe der anderen Arbeif.en großenteils 
sehr bekannter Autor.en (so 0. Karner, H. Küng, 
G. Dejaifv.e, E. Kleineidem, J. A. Jungmann, I. F. 
Görres) sei noch Karl Rahnets Aufsatz „Exegese 
und Dogmatik" hervorgehoben, der auf die Gefohr 
zu schneller kirchenamfücher Zensurierung für die 
theologische Arbeit hinweist und .ebenso 0. Semmel
roth, „Das Wesen 'des Katholizismus", ein kurzer 
V·ersuch, den außerrömischen Darstellungen gleichen 
Titels eine Schau von innen her entgegenzustellen. 
Aber auch alle 'anderen hier nicht ge'.llannt·en Ar
beiten sind mit großem Gewinn zu l0esen; wir sind 
dem Herausgeber dankbar, wenn er auch mit diesem 

Jahrbuch als einer gedrängten Auswahl bester röm.
theol. Literatur den· evangelischen Theologen unse
res Landes die Möglichkeit gibt, das Deµken un
serer römischen Mitchristen besser kennen zti ler
nen. 

Klaus Ewert 

Nr. 6) Hochschullehrgang der Lutherakademie 
· in Gotha 

Evangelisches K.ons.istorium 
A 31 809 - 3/63 

Gr.eifswald, 
den 15. Juni 1963 

Wir geben nachstehend eine Einladung der Luther
akademie .Sondershausen zu ihnem Lehrgang in Gotha 
bekannt und bemerken dazu, daß für Teilnehmer 
auf Antrag die Nichtanrechnung der hierfür benö
tigten Zeit auf den Jahresurlaub v·on uns genehmigt 
werden kann. Auch si.nd wir bereit, in besonderen 
FäHen eine Reisebeihilfe zu gewähren. 

In v.ertretung 
Fa ißt 

Hochschullehrgang der Luther-Akademie 
(Sondershausen) 

vom 14. bis 22. August 1963 in Gotha 

Zum diesjährigen Lehrgang lädt die Lut'.her-Akade
mie ihre Mitglieder und Freunde sowie aHe Männer 
und Frauen, die ·an 

lutherischer Theologie und Wissensc/wf tlicher 
Arbeit über Fragen des c,hristlichen Glaubens 
und Lebens 

Anteil nehmen, herzlich ·ein. Im Raume der Deut
schen Demokratischen Republik wird es. der seit 
Kriegsende 15. Lehrgang s·ein. 
Wir sind diesmal von unserem Vorsitzenden, Herrn 
Landesbischof D. Dr. Mitzenheim, nach Gotha ein
'geladen, einer Stadt mit bedeutsamer reformato
rischer Tradition und mit reichen kulturellen Schät
zen. Ein Sonntagsausflug in den Thüringer Wald 
ist geplant. 

I. N. und A. 
Prof. D. Schott, Halle 

Anr.eis.etag: 
Mittwoch, den 14. August 1963. 

Eröffnungsgottesdienst: 
Mittwoch, :'den 14. August 1963 um 19 Uhr in 
der Schloßkirche, Oberkirchenrat Sieber, Gera 

Begrüßungsabend: 
Mittwqch, den 14. August 1963 um 20.15 Uhr 
im Saal der Landeskirchlichen Gemeinschaft, 
Bergallee 6 

Schlußgottesdienst: 
Mittwoch, den 21. August 1963 um 20 Uhr 
in der Sch1oßkirche, Superintendent Pa b s t , 
Gotha 

Vorlesung.en 
Pr.of. Dr. Beintker, Jena: 

Ekk1esio1ogische Probleme bei der Sozialethik 
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Prof. D. Dr. Frhr. von Campenhausen, Heidelberg, 
Die Entstehung des Neuen Testament-es 

Prof. D. Delling, Halle: 
Das Abendmahl bei Paulus 

Assistentin. Dr. Flemming, Jena: 
D1e biblische Urgeschtch.te in der altchristlichen 
Kunst 

Dozent Dr. Herrmann, Berlin: 
Die Bewältigung der Vergangenheit in der 
Epoche des babylonischen Exils 

Assistent Jäger, Berlin rinstitut für Biophysik der 
Dt. Akademie der Wissenschaften in Berlin
Buchl: 
Die Bedeutung des Plasma in der modernen 
Physik 

Prof. D. Jepsen, Greifswald: 
Die zehn Gebote - Ursprung und Sinn 

Prof. D. Nagel, Greifswald: 
Der historische Jesus und unsere Verkündigung 

Prof. D. Peschke, Halle: 
Die Hermeneutik August Herrmann Franckes 

Assistent Dr. Raddatz, Berlin: 
Die Stellung der Kionstantinischen Dynastie zum 
Papsttum an Hand ihr,er Münzbildnisse 

Prof. D. Schott, Halle: 
Zur Theologie Rudolf Hermanns 

Prof. Dr. Winnefeld, Halle: 
Psychologische Forschung und Menschenbild 
heute 

Anderung,en vorbehalten! 

Am Sonntag, dem 18. August 1963, findet ein Aus
flug statt. 

Kosten für Unt,erkunft und Verpflegung je Tag 
8-10,00 DM 

Teilnehmerkarten 
Tageskarten 
Einzelne Vorlesungen 

Nähere Mitteilungen 

8,00 DM 
2,00 DM 
LOO DM 

1. Aingehörig.e des Freundeskreises der Luther-Aka
demie lösen die Teilnehmerkarte mit 100/o Er
mäßiguing. Die Teilnehmerkarten berechtigen zum 
Besuich sämtlicher Veranstaltungen. Studenten UJ1Jd 
Kandidaten zahlen bei alten Kosten die Hälfte. 

2. Die Anmeldung zur Teilnahme •erfolgt unter ge
nau.er Angabe der Anschrift und des Berufs ·
al1e Freunde einer Hochschultagung sind will
kommen - sowie der Ankunft und etwaiger 
Quartierwünsche. Bei Unterbringung in Hotel
quartieren betragen die Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung je Tag etwa 10,00 DM, bei Un
t·erbringung in Privatquartieren etwa 8,00 DM. 
Teilnehmer, die entweder nur Unt·erkunft und 
keine Verpflegung benötigen oder umgekehrt nur 
Verpflegung, aber keine Unterkunft, möchten das 
bitte angeben, ebenso falls jemand die Tagung 
vorzeitig zu verlassen genötigt ist. 

~ 

3. Zugfoich mit der Anmeldung wird die Gebühr für 
di·e Teilnehmerkarte erbeten und zwar auf das 
Postschecklwnto Erfurt Nr. 32 170 der Super
intendentur C.otha. 
Dabei darf die Zweckbestimmung (Luther-Aka
demie) nicht, vergessen ·werden. 

4. Weitere Auskünfte ·erteilt auf Anfrage die Su
perintendentur in Gotha, My,coniusplatz 2, Tel. 
2473 und 2464. 

5. Gemeinsame Verpflegung ist vorgesehen. 
6. Empfangs- und, Tagungsbüro: Superintendentur Go

tha, Myooniusplatz 2 (Straßenbahn'haltestelle My
ooniusplatz). 

Nr. 7) Mitteilungen des Oekum.-Miss. Amtes 
Nr. 32 - Christen in Uganda 

Im April 1963 trat in Kampala/Uganda die Gesamt
afrjkanische Christliche Konferenz zusammen. Das 
wichtigste Ereignis dieser Von Teiln.ehmern aus al
len afrikaniaschen Kirchen besuc'ht,en Konferenz war 
die Konstituierung einer ständigen Kirchenlrn!Ilf e
renz, durch die die afrikanischen Kircihen in Zu
kunft ihre gemeinsame Vertretung wahrnehmen wer
den. Durch diese Zusammenkunft ist Uganda, ei
ner der jüngsten afrikanischen Staaten, in das Blick
feld der Offentlichkeit getreten. Wie sieht es mit 
den christlichen Kirchen in Uganda aus? 

Von ihrer Geschichte: 
bie ·ersten ·christlichen Gemeinden wurden von 
anglikanischen Missionaren gegründet, dioe 1877 ins 
Land kamen, nachdem der englisdiie Afrikaforscher 
Stanley, den Spuren Livingstones folgend, auf das 
Gebiet aufmerksam gemacht haue. Nach den Angli
kanern entsandten 1879 die Katholiken Missionare 
(weiße Väter) nach Uganda. Im Laufe der Zeit 
erwies sich der katholische Einfluß als der stär
ker·e. Wenn .es in katholischen Zeitschriften heißt, 
daß die Zahl der Katholiken Ugandas 'heute etwa 
doppelt so groß wie die der Prot,estanten sei, so 
mag diese Feststellung ·ein wenig tendenziös gefärbt 
sein. Aher ein starker katholischer Akzent zcirh
net die Christen Ugandas zweif.eHos aus. Es dürfte 
kein Zufall sein, daß der Nestor der afrikanischen 
Bischöfe, der Erzbischof von Rubaga, Joseph Kiwa
nuka, ·ein Mann Ugandas ist. Trotzdem spielt auch 
die Anglikanische Kirche bis zum heutigen Tag eine 
wichtige Rolle in Uganda. Sie soll in Zukunft 
acht Diözesen unter der Oberhoheit eines , Erz
bischofs haben. Eine kleine Gruppe der Anglika
ner löste sich 1929 von dieser Kirche und unter
stellte sich dem orthodoxen Patriarohen von Alexan
dria. Aus dieser Gruppe hat sich dne etwa 10 000 
Glieder zählende afrikanis1che orthodoxe Kirche ge
bildet. 
Bemerkenswert aus der Geschichte der Christen 
Ugandas ist ein Bündnis, das sie 1884 mit den 
Moslems des Landes eingingen, .um sich des heid
nischen· Königs Mwanga zu erwehren und ihm ge
meinsam 'Widerstand zu leisten. Das Bündnis er
wies sich bald ,als (Unfruchtbar. Bereits 1885/86 
brach . ·eine blutige Verfolgung über die Christen 
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herein, der der erste finglikanische Bischof, JallJ,~S 
Hannington, :z;um Opfer fiiel. 

Auch die Obersetzung .der ßihel ins Luganda be
sorgten Anglikaner, wodU11c'h Luganda zur Schrift
sprache erhoben wurde. 

Sowohl die Katholiken wie id~e Anglikaner fassen 
kirchlich das Gebiet von Uganda mit dem von 
Ruanda/Urundi zusammen. Die anglikanische Kir
che dieser Provinz beschloß, mit den beiden in 
Indien entstehenden Unionskirchen, der Kirche von 
Lakra 'Und der Vereinigten Kirche · von Nordindien 
und Pakistan, in volle kirchliche Gemeinschaft zu 
tr·eten. Mit der Unabhängigen Katholischen Kirche 
der 'Philippinen S·chloß sie .ein Konkordat. 

Auch Adventist·en arbeiten S•eit .1929 im Lande. 
Sie 'haben enge v.erbindung mit Adventisten in 
Amerika. 

Von der Umwelt der Christen Ugandas: 
Am 9. Oktober 1962 ,erhielt Uganda die v-oHe staat
liche Souveränität. Sowohl katholische wie angli
kanfache BischÖf.e erklärten zum' Unabhängigkeits
fest: Wir woHen gemeinsam für das Wohl Ugandas 
arbeiten! Das Territorium umfaßt 243000 qkm (zum 
Y·ergleich: DDR 108 300 qkm), davon sind 35 450 
qkm W assemberfläche. Begrenzt wird Uganda vom 
Sudan im Norden, vom Kongo im W es.ten, von. 
Tanganyika im Süden und Kenia im Osten. Entebbe 
ist · die Hauptstadt, Kampala dte größte Stadt und 
Handelszentrum. Die Pmdukte des Landes sind 
Kaffee, Tee; Baumwolle; Kupfer, Wolfram; Häute, 
Felle. 

Die Afrikaner in Uganda verteHen sich auf 13 gro
ße Stämme (mit vier Sprachengruppen). Unter ih
nen bestehen gefährliche Spannungen. Die ur
sprünglichen Einwohner, Pygmäen, wurden v.on ni-

1otischen (vom Norden lmmmend) und Bantustäm
men (vom Süden kommend) vertrioeben. Oie Bantu 
errichteten be1.1eits im 14. Jahrhundert feudaloe Kö
nigreiche. 

1894 wurde Uganda britisches Pmtektorat, gestütz;t 
auf die afrikanischen Könige und Häuptlinge. Im 
März 1961 fanden die ernten Wahlen statt. Ihr 
s.tellten sich zwei Parteien: a) die Demokratische 
Partei Ugandas (UDP), geleitet von dem Benedik
tiner Kiwanuka, die aus den Wahlen als Sieger 
hervorging; b) dte Volkspartei Ugandas (UPC), ge
leitet von dem Protestanten Apollo Milton Obote, 
den die Protektoratsr·egtemng unterstütZJte. 

Im April 1962 fand die Parlamentswahl statt. Da
nach .erhielt die Demokratische Partei nrur 20, die 
Volkspartei 43 Sit:re. Der Pmtestant Obote wurde 
der Premier Ugandas, die Demokratische Partei ging 
in die Opposition. 

Statistisches: 
6 800 000 Bevölkerung, davon 

65 000 Asiat-eo und 
10 000 Europäer, 
etwa 3 Mill. Christen. 

Der Einfluß des Islam ist zahlenmäßig noch un
bedeutend. 

Fürbitte: 
Wir wollen im Gebet Gott danken, daß sein Wort 
auch in Uganda gepredigt wird, und wollen ihn 
bitten, daß die kleinen protestantischen Gemeinden 

· die Freude des Glaubens erfahren und weitergeben, 
daß Christus die Zersplitterung des Glaubens über
winden helfe und seiillC Gemeinde einen guten Bei
trag für das Wohl des Landes leisten lasse. 

Dr. Jutta Zimmermann. 

Herausgegeben vom Evangelischen Konsistorium Greifswald - Chefredakteur: O:bexkonsistorialrat Hans Fa ißt, 
Greifswald, Kaspar-David-Friedrich-Str. 3. - Erscheint einmal monatlich. - Veröffentlicht unter d& Lizelllz-Nr. 242 

des Presseamtes beim Ministerpräsidenten der De111tschen Demokratischen ReipU:blik. 
Druck: Panz~g'sche Buchdruckerei, 0fe1fswald, Index: 31 015 




